
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/4/30 Ra 2019/12/0082
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.2020

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52 Abs1

AVG §52 Abs2

AVG §76 idF 2001/I/137

VwGVG 2014 §17

Rechtssatz

Im Zusammenhang mit der Frage, ob ein Amtssachverständiger einer Behörde im Sinne von § 52 Abs. 2 AVG zur

Verfügung steht, weist "zur Verfügung stehend" im Gegensatz zu "beigegeben" jedenfalls notwendig auf andere als die

jeweils entscheidenden Behörden hin, ohne dass damit jede beliebige Behörde gemeint sein kann (vgl. VwGH

25.4.2003, 2002/12/0109).

Schlagworte

Amtssachverständiger der Behörde beigegebenAmtssachverständiger der Behörde zur Verfügung stehend
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